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Der ,Bc:sl::hluss vom 28.10.2008 ~'ird ddhingc;:het~d abgeändert, dass die ZwangSvollstrecku.
aus der vollstreckbaren AU5fertlgung', der Orutldschuldbestel.lungsurkunde des Notars ,

in_ vom 20.9.1995:. URNr.•1995~ ohne Sich~rheitsleistung
einstweilen eingestellt wird.

Grunde:

Im Ramnen der Ermes@ensentscheiduog übel!' die Anordnun& einer Sicherheitsleistung ist zu
b(;)IÜcksichtigen, dass eine dnstweilig~ E1n~;tell1urigder Zwangsvollstreckung ohne Sicher­
heitsleistung die Belange der' Antragsgegnerin nur in geringem Umfange beeinträchti~en

kann, wogegen die Antragsteller aus einer Fortsetzung der Zwangsvollstreckung durch Zu­
schlag im zwangsversteigerungsverfahtL'..'11 so gravierende Nachteile envachsen können, dass
deren spätcrc;r Ausgleich selbst im Falle des: Prozesserfolges der Antrag~tellerungewi,ss er­
scheinen muss.

D~enfallg durC~l die G111nd5chuld im Grundstück der Antragstel1erin
in_gesichert, \vobei keinerleI Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind)
dass diese nicht werthaltig ist. D~r uhinittelbarl~ Nachteil- fiir dif) Antragsgegnerin br::stünde
lediglich im nicht erfolgenden Zuschlag und derUnsichcrheit,ob bei einem erneuten Verstei­
gerungsterr.oin wieder Gebote in der b~sherigen Höhe VOn € 230.000,00 abgegeben werden.
Dass sich d-ieserNachtoi1 realisiert, istjedocheher unwahrscheinlich, zumal im letzten Ver­
steigerungstermin insgesamt v,ier Bieter bZ\v. Bietergemeinschaften deutliches Interesse am
Gtundstuck gezeigt haben. Die Einstellung ()llfli~ Sicherheitsleistung brächte demzufolge für
die Antragsgegnerin Jed.iglich eine zeitliche Verzögerung, jedoch k~inr:: Beeinträchtigung ihrer
Va11 stl'ecKuugsaussichten. :

DltlUgegenüber wäre der Zuschlag im ;Zwangsverstcigenmgsve.rfahren und der Verlust d~s

Grundstücks fiir die Antragsteller irreversibel, die Aussicht auf mßgliche Ersatzanspriiche
wegen ullgerechtfertigter Vo11.streckung geg(:n die Antrag3gegnerin me))I als vage. Insoweit
erscheint es auch nicht angezeigt~ zu Lasten der Antragsteller ihre Möglichkeit 7-U berücl<sjch~ ,
tigen, ZuschlagsbesclJwerde einzulegen, zUlllal dkse nur auf die in § 100 ZVG genannten
Bei3chwcrdegriinde, nicht aber auf die im hie:sigen Verfahren zu prüfenden Voraussetzungen
:tUr die Klauselerteilung gestützt werden: kann. '
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